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Rechtssatz

Aus dem Zusammenhang der §§ 65 Abs. 3 und § 84 Abs. 3 und 4 ÄrzteG 1998 ergibt sich, dass die Kurien durch ihre

Kurienversammlung die ihnen zugewiesenen Aufgaben grundsätzlich in eigenem Namen wahrzunehmen haben.Aus

dem Zusammenhang der Paragraphen 65, Absatz 3 und Paragraph 84, Absatz 3 und 4 ÄrzteG 1998 ergibt sich, dass die

Kurien durch ihre Kurienversammlung die ihnen zugewiesenen Aufgaben grundsätzlich in eigenem Namen

wahrzunehmen haben.
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